
wegleitung
2012
www.prohelvetia.ch

theater 



2

	 			Allgemeine	VorAussetzungen

Pro Helvetia fördert das Schweizer Theaterschaffen 

mit Blick auf Vielfalt und nationale wie internatio­

nale Ausstrahlung. Sie unterstützt Vorhaben, die der 

Entstehung von Theaterproduktionen dienen, zur 

Vermittlung von Theater ans Publikum beitragen, den 

Kulturaustausch im Inland fördern oder das Schweizer 

Theaterschaffen im Ausland verbreiten. Als natio ­ 

nale Stiftung ergänzt Pro Helvetia die Fördertätigkeit 

von Kantonen und Städten und unterstützt mit Aus­

nahme beim Nachwuchs ausschliesslich überregional 

anerkannte Theatergruppen.

Für eine Unterstützung setzt Pro Helvetia voraus, 

dass das Vorhaben

>  einen klaren Bezug zur Schweiz aufweist;

>  von gesamtschweizerischer Bedeutung ist;

>  öffentlich zugänglich ist;

>  durch andere öffentliche oder private Geldgeber 

angemessen mitfinanziert wird.

		Fördertätigkeit	der	FAchAbteilung	
theAter

  GASTSPIElE IN dEr ScHwEIz

Pro Helvetia unterstützt den Austausch zwischen  

den Sprachregionen mittels Beiträgen an Gastspiele 

freier Theatergruppen und fester Theaterinsti­

tutionen an überregional anerkannten Spielstätten 

und Festivals.

  GASTSPIElE Im AUSlANd

Pro Helvetia unterstützt Gastspiele freier Theater­

gruppen und fester Theaterinstitutionen an  

international anerkannten Spielstätten und Festivals. 

Eine Gastspielreise sollte mindestens drei Vor­

stellungen umfassen. die Unterstützung bemisst sich 

in der regel nach der Höhe der reise­ und Trans­ 

portkosten. Bei Gastspielen freier Theatergruppen 

in anderen Sprachräumen unterstützt Pro Helvetia 

zusätzlich die Übertitelung.

 VISIoNIErUNGSrEISEN

Pro Helvetia übernimmt die Hotelkosten von aus­

ländischen Veranstalterinnen und Veranstaltern für 

Visionierungen von Schweizer Theatergruppen.

  ProdUKTIoNEN UNd KoProdUKTIoNEN

Pro Helvetia unterstützt die Kreation neuer Theater­

produktionen mit Beiträgen an

>  Produktionen von freien Theatergruppen aus  

der Schweiz;

>  Koproduktionen zwischen ausländischen und 

Schweizer Theatergruppen.

Eine Unterstützung setzt voraus, dass mindestens 

zehn Vorstellungen am Premierenort und an  

einem weiteren Spielort in der Schweiz feststehen.

wiederaufnahmen von Produktionen kommen für  

eine Unterstützung in Frage, wenn es sich um  

eine besonders bedeutsame Produktion handelt, min­

destens zehn Vorstellungen bestätigt sind und  

vier Jahre seit der letzten Vorstellung derselben Pro­

duktion vergangen sind.

Autorinnen und Autoren von Theaterstücken 
fördert Pro Helvetia mittels Werkbeiträgen  
(> Vgl. Wegleitung Literatur und Gesellschaft) 
oder im Rahmen von Autorenförderprogrammen. 
Letztere werden jeweils auf der Internetseite von  
Pro Helvetia sowie in den Medien ausgeschrieben.

Wegleitung
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	eingrenzungen

Keine Beiträge spricht Pro Helvetia an:

>  Vorhaben, die bereits durch andere Instanzen des 

Bundes unterstützt werden (z.B. Bundesamt für 

Kultur, zentrum für Kulturaussenpolitik, Schweize­

rischer Nationalfonds, dEzA);

>  Vorhaben, die Teil eines schulischen curriculums, 

einer Aus­ oder weiterbildung sind (inkl.  

dissertationen, diplomprojekte, Hochschul­

stipendien usw.);

>  Infrastruktur­ und Ausrüstungskosten sowie  

der Betrieb von kulturellen Einrichtungen;

>  Vorhaben, die auf eine finanzielle Unterstützung 

nicht angewiesen sind.

die Fachabteilung Theater berücksichtigt zudem keine 

Gesuche für:

>  Engagements von Einzelkünstlerinnen und  

Einzelkünstlern für Produktionen im Ausland;

>  szenische lesungen;

>  Theatersport­Projekte, Playback­Theater;

>  cabaret­, comedy­, mimen­, und clownprodukti­

onen, ausgenommen für wichtige Auslandtourneen. 

Die Unterstützung von Inlandtourneen im Bereich 
Kleinkunst erfolgt im Auftrag von Pro Helvetia 
durch die Vereinigung KünstlerInnen – Theater – 
VeranstalterInnen, Schweiz (www.ktv.ch) 

  VErmITTlUNGSProJEKTE

Pro Helvetia unterstützt Vermittlungsprojekte in  

der Schweiz, die das Publikum für eine eigenständige 

Auseinandersetzung mit dem Theater gewinnen.  

Eine Unterstützung setzt voraus, dass

>  neue Formate der Vermittlung erprobt oder  

anerkannte Formate vertieft werden;

>  das Projekt Potenzial für die weiterentwicklung  

der Vermittlungspraxis aufweist.

  NAcHwUcHSFördErUNG

Pro Helvetia unterstützt Nachwuchskünstlerinnen  

und Nachwuchskünstler, deren Talent im Hinblick  

auf eine nationale oder internationale Karriere her­

ausragend ist. Sie fördert den Nachwuchs primär 

über mehrjährige Partnerschaften oder auf individu­

elle Anfrage von anerkannten Institutionen im In­  

und Ausland (Produktionsorte, Festivals, Kunsthoch­

schulen etc.) hin. Beiträge sind möglich an Vorhaben 

von werkschaffenden in den ersten fünf Jahren  

ihrer künstlerischen Berufstätigkeit, sei dies nach 

Abschluss der Berufsbildung oder – falls diese  

fehlt – seit der ersten öffentlichen werkpräsentation. 

die obere Altersgrenze für eine Unterstützung  

liegt bei 35 Jahren. Für eine Unterstützung kommen 

nur Vorhaben in Frage, die dem Erwerb und der  

Vertiefung der beruflichen Erfahrung dienen. die 

Nachwuchsförderung befindet sich 2012 im Aufbau, 

eine Aktualisierung ist für 2013 vorgesehen.

 wISSENSAUSTAUScH

Pro Helvetia unterstützt den wissensaustausch  

unter Theaterschaffenden. Beiträge sind mö ­ 

glich an Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten, 

die sich an öffentlichen Veranstaltungen zu  

Themen des Schweizer Theaters aktiv beteiligen.

Pro Helvetia unterstützt Publikationen, die  
sich aus aktueller Perspektive mit Themen des  
Schweizer Theaters auseinandersetzen  
(> Vgl. Wegleitung Literatur und Gesellschaft).
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		zusAmmensetzung	des	dossiers

Eine Anfrage an Pro Helvetia muss folgende Elemente 

enthalten:

>  Projektbeschrieb;

>  ort und datum der Veranstaltungen;

>  Angaben zur Theatergruppe oder zur festen  

Theaterinstitution und allen wichtigen am  

Vorhaben beteiligten Personen;

>  medien­ und Videodokumentation;

>  Budget und Finanzierungsplan inklusive der Angabe 

des von Pro Helvetia gewünschten Beitrags;

zusätzlich bei Produktionen und Koproduktionen:

>  Inszenierungskonzept;

>  Stücktext.

Die Stiftung nimmt Gesuche ausschliesslich via 
www.myprohelvetia.ch entgegen. Ausnahmen sind 
nur auf Anfrage möglich.

		einreichungstermine	und	
entscheidFristen

>  Gesuche um Gastspielbeiträge bis cHF 25‘000:  

mindestens acht wochen vor dem ersten  

Veranstaltungstermin.

>  Gesuche um Gastspielbeiträge über cHF 25‘000:  

1. märz, 1. Juni, 1. September, 1. dezember, wobei 

der Einreichungstermin mindestens vier monate  

vor dem ersten Veranstaltungstermin liegen muss. 

>  Gesuche um Produktions­ und Koproduktions­

beiträge: 1. märz für Produktionen, deren Premiere 

zwischen Juli und dezember; und 1. September  

für Produktionen, deren Premiere zwischen Januar 

und Juni des Folgejahres stattfinden.

>  Gesuche ohne feste Einreichungstermine werden 

innerhalb von acht wochen, solche mit festem 

Einreichungstermin innerhalb von vier monaten 

entschieden.

		behAndlung	des	gesuchs

 EINTrETENSPrÜFUNG

die Stiftung tritt auf ein Gesuch nur ein, wenn

>  das Vorhaben den allgemeinen Voraussetzungen  

für eine Unterstützung entspricht (> vgl. Kap. 1);

>  kein Ausschlussgrund vorliegt (> vgl. Kap. 3);

>  das Gesuch vollständig und termingerecht einge­

reicht wurde (> vgl. Kap. 4 und 5).

 QUAlITATIVE PrÜFUNG

die Stiftung prüft, ob 

>  das Vorhaben durch hohe künstlerische und  

fachliche Qualität überzeugt;

>  das Vorhaben nach professionellen Standards 

umgesetzt wird;

>  die Kosten dem erwarteten Nutzen  

angemessen sind;

>  eine nachhaltige wirkung absehbar ist.

  zUSTäNdIGE INSTANzEN

>  Über Gesuche bis cHF 25‘000 entscheidet  

die Fachabteilung, über cHF 25‘000 bis 50‘000  

die Konferenz der Abteilungsleitenden. 

>  Gesuche über cHF 50‘000 und mehrjährige leis­

tungsvereinbarungen werden der Fachkom ­ 

mission vorgelegt und unterliegen dem Entscheid 

der direktorin/des direktors; über cHF 300‘000 

bedarf der Entscheid der ratifikation durch  

den Stiftungsrat.

>  Über werkbeiträge entscheidet die direktorin/der 

direktors auf Empfehlung einer Jury.

 EröFFNUNG dES ENTScHEIdS

die mitteilung erfolgt ohne ausführliche Begründung. 

die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller kann  

nach Erhalt der mitteilung eine anfechtbare Verfügung 

einfordern.
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		zweck	der	wegleitung	und	
gesetzliche	grundlAgen

diese wegleitung erklärt, wie bei Pro Helvetia ein voll­

ständiges Gesuch um Unterstützung für ein künstle­

risches oder kulturelles Vorhaben eingereicht wird, 

welches die Kriterien der Beurteilung, die Abläufe,  

die Fristen sowie die rechtsmittel sind. die wegleitung 

ergänzt die am 23.11.2011 vom Stiftungsrat ver­

abschiedete Verordnung über Beiträge der Stiftung 

Pro Helvetia sowie das Kulturförderungsgesetz  

vom 11.12.2009 und die Kulturförderungsverordnung 

vom 23.11.2011. Sie finden diese weiterführenden 

gesetzlichen Grundlagen auf der website von  

Pro Helvetia unter www.prohelvetia.ch/downloads.

Stand: 19. Januar 2012

  PFlIcHTEN dEr BEITrAGSEmPFäNGEr­
INNEN UNd BEITrAGSEmPFäNGEr

die zusprache einer Unterstützung bringt Verpflich­

tungen mit sich. Erfüllen die Gesuchstellenden  

diese nicht, kann die Stiftung ihren Unterstützungs­

beitrag angemessen kürzen oder bereits geleistete 

Beiträge zurückfordern.

> Siehe Merkblatt für Beitragsempfänger

  AUSzAHlUNG

die Stiftung überweist den Unterstützungsbeitrag 

erst nach Vorlage des Schlussberichtes inklusi ­ 

ve Abrechnung. Vorschüsse sind auf Anfrage möglich. 

ohne mitteilung der Gesuchstellenden über Verzö­

gerungen verfallen Beiträge spätestens 12 monate 

nach dem im Gesuchsdossier genannten Schluss­

termin des Vorhabens. Fehlt ein Schlusstermin, setzt 

die Stiftung eigene Fristen.

  BEScHwErdE

Gegen Verfügungen von Pro Helvetia kann inner­ 

halb von 30 Tagen nach Erhalt beim Bundesverwal­

tungsgericht Beschwerde eingereicht werden.  

die Beschwerde muss das ursprüngliche Gesuch,  

eine rekursbegründung mit Angabe der Beweismittel 

und die Unterschrift der Beschwerdeführenden  

enthalten. die Verfügung ist als Beweismittel beizu­

legen. das Verfahren ist kostenpflichtig.

Die Beschwerde reichen Sie ein bei: 
Bundesverwaltungsgericht 
Postfach 
3000 Bern 14

http://www.prohelvetia.ch/fileadmin/user_upload/customers/prohelvetia/Foerderung/Merkb_Beitragsempf/PRH_Merkb_Beitrag_2010_de_A4.pdf



